
 

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des  Benutzers, wobei dieser für jegliche Art 

der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für 

Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 

Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben 

oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind 

jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  

Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 

Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden  soll. Gesetze und 

Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 

aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein.  Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für 

rechtsbezogene Entscheidungen. 

 
 

Finanzmarkt: Regierungskoalition will mit Garantien bis zum 500 Milliarden den Finanz-

markt stabilisieren 
 
CDU/CSU und SPD wollen die Liquiditätsengpässe auf dem deutschen Finanzmarkt überwinden 
und dessen Stabilität stärken. Dazu haben sie einen Gesetzentwurf zur "Umsetzung eines Maß-
nahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes" (16/10600) vorgelegt, der eine Garantieer-
mächtigung bis zur Höhe von 400 Milliarden Euro sowie Kreditermächtigungen bis zur Höhe von 
100 Milliarden Euro umfasst. 

Vorgesehen ist, einen Fonds des Bundes mit der Bezeichnung "Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds" in Form eines Sondervermögens, das vom übrigen Vermögen des Bundes 
getrennt ist, einzurichten. Der Fonds soll sich an der Rekapitalisierung von Finanzunter-
nehmen beteiligen können, vor allem gegen Zahlung einer Einlage. Er soll Anteile oder 
stille Beteiligungen erwerben und sonstige Bestandteile der Eigenmittel dieser Unterneh-
men übernehmen können. Die Fraktionen wollen das Ministerium ermächtigen, für den 
Fonds Garantien bis zur Höhe von 400 Milliarden Euro für Schuldtitel, die noch bis Ende 
Dezember 2009 gegeben werden, zu übernehmen. Ebenso sollen begründete Verbind-
lichkeiten aus Einlagen solcher Finanzunternehmen, die eine Laufzeit von bis zu 36 Mona-
ten haben, übernommen werden können. Gleiches soll für die Übernahme von Garantien 
für Verbindlichkeiten von Zweckgesellschaften gelten, die ihrerseits Risikopositionen eines 
Finanzunternehmens übernommen haben. "Für die Übernahme von Garantien ist ein Ent-
gelt in angemessener Höhe im Jahr zu erheben", heißt es in dem Entwurf. 

Darüber hinaus soll der Fonds von Finanzunternehmen vor dem 13. Oktober 2008 erwor-
bene Risikopositionen absichern, vor allem Forderungen, Wertpapiere, derivative Finanz-
instrumente, Rechte und Pflichten aus Kreditzusagen oder Gewährleistungen und Beteili-
gungen. Dies soll auch für Zweckgesellschaften gelten, die Risikopositionen eines Fi-
nanzunternehmens übernommen haben. Zudem wollen die Fraktionen das Bundesfi-
nanzministerium ermächtigen, für den Fonds zur Deckung von Aufwendungen und ande-
ren Maßnahmen dieses Gesetzes Kredite bis zur Höhe von 70 Milliarden Euro aufzuneh-
men. Dieser Betrag soll mit Zustimmung des Haushaltsausschusses des Bundestages 
unter bestimmten Voraussetzungen um bis zu 10 Milliarden Euro überschritten werden 
können. Schließlich soll das Ministerium auch ermächtigt werden, bei der Inanspruchnah-
me einer Garantie aus diesem Gesetz weitere Kredite in Höhe von bis zu 20 Milliarden 
Euro aufzunehmen. 

Wie es in dem Entwurf weiter heißt, sollen nach Abwicklung des Fonds verbleibende Defi-
zite zwischen Bund und Ländern im Verhältnis 65 zu 35 aufgeteilt werden. Wenn der 
Fonds nach Landesrecht errichtete Finanzunternehmen, Landesbanken oder Zweckge-
sellschaften unterstützt, die deren Risikopositionen übernommen haben, sollen die daraus 
resultierenden finanziellen Lasten von den jeweiligen Ländern allein getragen werden. 

Quelle: Deutscher Bundestag, heute im Bundestag (hib), Nr. 282, 15. Oktober 2008 

 
15. Oktober 2008 (Hartmut Göddecke) 

Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/106/1610600.pdf

